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Beschlussempfehlung  
 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 17/16383 - wird in der Fassung der 
Beschlüsse des Ausschusses angenommen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Beschlüsse des Ausschusses  
 

Gesetz über die Beauftragte oder den 
Beauftragten für den Opferschutz  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 

 Gesetz über die Beauftragte oder den 
Beauftragten für den Opferschutz  
des Landes Nordrhein-Westfalen 

 
§ 1 

Aufgabenübertragung, Rechtsstellung 
 
(1) Die Landesregierung bestellt für die 
Dauer von fünf Jahren eine Beauftragte oder 
einen Beauftragten für den Opferschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Amts- und 
Funktionsbezeichnung lautet „die Beauf-
tragte für den Opferschutz des Landes Nord-
rhein-Westfalen“ oder „der Beauftragte für 
den Opferschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen“. 
 
(2) Das Amt der oder des Beauftragten für 
den Opferschutz ist organisatorisch bei dem 
für Justiz zuständigen Ministerium angesie-
delt. Die beauftragte Person ist in Ausübung 
des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz 
unterworfen. 
 
(3) Das Land stellt die für die Erfüllung der 
Aufgaben nach § 2 notwendige Personal- 
und Sachausstattung nach Maßgabe des 
Haushalts zur Verfügung. Die Landesbehör-
den und alle sonstigen öffentlichen Stellen 
des Landes unterstützen die Beauftragte o-
der den Beauftragten für den Opferschutz 
bei der Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben. 

 

 § 1 
Aufgabenübertragung, Rechtsstellung 

 
unverändert 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) An die Beauftragte oder den Beauftragten 
für den Opferschutz können sich Opfer von 
Straftaten und ihnen nahestehende Perso-
nen mit allen Anliegen unmittelbar oder 
durch von ihnen beauftragte Dritte wenden. 
Dritte Personen können in grundsätzlichen 
Angelegenheiten des Opferschutzes Anre-
gungen und Hinweise anbringen. Die oder 
der Beauftragte für den Opferschutz wird 
ausschließlich im Wege der Selbstbefassung 
tätig. Ein Rechtsanspruch darauf, dass sie o-
der er sich mit einer an sie oder ihn gerichte-
ten Eingabe befasst, besteht nicht. 

 § 2 
Aufgaben 

 
(1) unverändert 
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(2) Die oder der Beauftragte für den Opfer-
schutz informiert Opfer von Straftaten und 
ihnen nahestehende Personen über ihre 
Rechte und im Rahmen einer Lotsenfunktion 
über psychosoziale, finanzielle und sonstige 
Hilfsmöglichkeiten. Sie oder er fördert die 
Kooperation der Opferhilfeeinrichtungen un-
tereinander, leistet Netzwerkarbeit und bün-
delt Hilfsangebote Dritter. Hierzu arbeitet sie 
oder er bei Bedarf auch mit anderen Opfer-
schutzeinrichtungen und -zentralstellen zu-
sammen. 
 
 
 
 
 
 
(3) Im Falle eines Terroranschlags oder in 
Großeinsatzlagen wirkt die oder der Beauf-
tragte für den Opferschutz nach pflichtgemä-
ßem Ermessen in enger Abstimmung mit 
den weiteren beteiligten Behörden bei der 
Koordinierung opferschutzbezogener Maß-
nahmen mit. Sie oder er unterstützt die be-
hördlichen und ehrenamtlichen Einsatzkräfte 
der psychosozialen Notfallversorgung im An-
schluss an die von diesen zu leistende psy-
chosoziale Akuthilfe bei der Vermittlung der 
Betroffenen in mittel- und langfristige Hilfsan-
gebote und bietet Opfern, ihnen nahestehen-
den Personen und weiteren Betroffenen 
dazu Unterstützung an. Dies schließt die ei-
genständige wie die Mitwirkung bei der Or-
ganisation und Durchführung von Gedenkfei-
ern ein. 
 
(4) Die Landesregierung kann die oder den 
Beauftragten für den Opferschutz zu grund-
sätzlichen Angelegenheiten des Opferschut-
zes anhören und an der Weiterentwicklung 
des Opferschutzes beteiligen. 

 

(2) Die oder der Beauftragte für den Opfer-
schutz informiert Opfer von Straftaten und 
ihnen nahestehende Personen über ihre 
Rechte und im Rahmen einer Lotsenfunktion 
über psychosoziale, finanzielle und sonstige 
Hilfsmöglichkeiten. Sie oder er unterstützt 
Opfer bei der Wahrnehmung ihrer Ansprü-
che nach § 16 des Justizvollzugsdaten-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
12. Oktober 2018 (GV. NRW. S. 555) in der 
jeweils geltenden Fassung. Ferner fördert 
sie oder er die Kooperation der Opferhilfeein-
richtungen untereinander, leistet Netzwerk-
arbeit und bündelt Hilfsangebote Dritter. 
Hierzu arbeitet sie oder er bei Bedarf auch 
mit anderen Opferschutzeinrichtungen und -
zentralstellen zusammen. 
 
(3) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) unverändert 

§ 3 
Befugnisse zur Datenverarbeitung und 

Pflicht zur Verschwiegenheit 
 
(1) Die oder der Beauftragte für den Opfer-
schutz kann für die Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben personenbezogene Daten 
verarbeiten, soweit dies erforderlich ist, um 
unter Zuhilfenahme dieser Daten mit einem 
Opfer oder ihm nahestehenden Personen in 

 § 3 
Befugnisse zur Datenverarbeitung und 

Pflicht zur Verschwiegenheit 
 
(1) Die oder der Beauftragte für den Opfer-
schutz kann für die Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben personenbezogene Daten 
verarbeiten, soweit dies erforderlich ist, um 
unter Zuhilfenahme dieser Daten mit einem 
Opfer oder ihm nahestehenden Personen in 
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Kontakt zu treten. Personenbezogene Daten 
nach Satz 1 sind Name und Vorname, Ge-
burtsdatum, Geschlecht, Anschrift und E-
Mail-Adresse, Telefonnummer sowie die Art 
der Betroffenheit von einem Ereignis (ver-
letzte, ersthelfende, vermissende oder sons-
tige nahestehende Person). Die Verarbei-
tung weiterer personenbezogener Daten zur 
Wahrnehmung der in § 2 Absatz 2 und 3 ge-
nannten Aufgaben bedarf der Einwilligung 
der betroffenen Person. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Die oder der Beauftragte für den Opfer-
schutz kann Justizbehörden, Gerichte und 
die in § 35 des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch - Allgemeiner Teil - (Artikel I des Geset-
zes vom 11. Dezember 1975, BGBl. I S. 
3015) in der jeweils geltenden Fassung ge-
nannten Stellen, die im Hinblick auf ihre Auf-
gaben nach dem Zehnten Buch Sozialge-
setzbuch - Sozialverwaltungsverfahren und 
Sozialdatenschutz - in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. Januar 2001 (BGBl. 
I S. 130) in der jeweils geltenden Fassung 
personenbezogene Daten verarbeiten, im 
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften um 
Auskünfte nach Absatz 1 ersuchen. Die in 
Satz 1 genannten Stellen haben der oder 
dem Beauftragten für den Opferschutz Zutritt 
zu den von ihnen verwalteten öffentlichen 
Einrichtungen zu gestatten.  
 
(3) Andere öffentliche Stellen des Landes 
sind verpflichtet der oder dem Beauftragten 
für den Opferschutz auf ihr oder sein Ersu-
chen die zur Unterstützung der Tätigkeit er-
forderlichen personenbezogenen Daten 
nach Absatz 1 zu übermitteln. Die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten ist un-
zulässig, wenn die betroffene Person einen 
gegenteiligen Willen kundgetan hat oder 
wenn konkrete Anhaltspunkte dafür 

Kontakt zu treten. Personenbezogene Daten 
nach Satz 1 sind Name und Vorname, Ge-
burtsdatum, Geschlecht, Anschrift und E-
Mail-Adresse, Telefonnummer sowie die Art 
der Betroffenheit von einem Ereignis (ver-
letzte, ersthelfende, vermissende oder sons-
tige nahestehende Person). Die Verarbei-
tung weiterer personenbezogener Daten zur 
Wahrnehmung der in § 2 Absatz 2 und 3 ge-
nannten Aufgaben bedarf der Einwilligung 
der betroffenen Person. Die oder der Beauf-
tragte für den Opferschutz kann ferner per-
sonenbezogene Daten verarbeiten, soweit 
und solange dies im Rahmen ihrer oder sei-
ner Unterstützung von Opfern bei der Wahr-
nehmung der Ansprüche nach § 16 des Jus-
tizvollzugsdatenschutzgesetzes Nordrhein-
Westfalen unerlässlich ist. In diesem Umfang 
können Daten im Sinne von Satz 4 an das 
Opfer oder in dessen Auftrag an eine Opfer-
schutzeinrichtung übermittelt werden. 
 
(2) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) unverändert 
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vorliegen, dass die Unterrichtung ihren 
schutzwürdigen Interessen widerspricht. 
 
(4) Erfolgt die Übermittlung aufgrund eines 
Ersuchens der oder des Beauftragten für den 
Opferschutz, trägt diese oder dieser die Ver-
antwortung für die Zulässigkeit der Übermitt-
lung. Die übermittelnde Stelle hat zu prüfen, 
ob das Übermittlungsersuchen im Rahmen 
der Aufgaben der oder des Beauftragten für 
den Opferschutz liegt. Die Rechtmäßigkeit 
des Ersuchens prüft sie nur, wenn hierzu im 
Einzelfall Anlass besteht. Die oder der Be-
auftragte für den Opferschutz hat in dem Er-
suchen die für diese Prüfung erforderlichen 
Angaben zu machen. 
 
(5) Der oder dem Beauftragten für den Op-
ferschutz ist es untersagt, personenbezo-
gene Daten zu anderen als den § 2 Absatz 2 
und 3 genannten Aufgaben zu verarbeiten. 
Nach Erfüllung des der Verarbeitung zugrun-
deliegenden Zwecks sind die personenbezo-
genen Daten zu löschen oder zu anonymi-
sieren. Im Übrigen wird auf die Regelungen 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
nach der Datenschutz-Grundverordnung 
vom 27. April 2016 (Abl. L 119 vom 4. Mai 
2016, S. 1; L 314 vom 22. November 2016, 
S. 72; L 127 vom 23. Mai 2018, S. 2; L 74 
vom 4. März 2021, S. 35) und auf das Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 
17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 
und S. 404) in der jeweils geltenden Fassung 
verwiesen. 
 
(6) Die oder der Beauftragte für den Opfer-
schutz sowie ihre oder seine Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind verpflichtet, über 
amtlich bekannt gewordene Angelegenhei-
ten Stillschweigen zu bewahren, soweit nicht 
die Mitteilungen zur Erfüllung der übertrage-
nen Aufgaben, insbesondere im dienstlichen 
Verkehr, geboten sind. Die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit gilt auch nach Beendigung ih-
rer Tätigkeit, es sei denn, es handelt sich um 
Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer 
Bedeutung nach keiner Geheimhaltung be-
dürfen. 

 
 
 
 

 
 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
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§ 4 
Bericht 

 
Die oder der Beauftragte für den Opferschutz 
erstattet dem für Justiz zuständigen Ministe-
rium bis zum 31. März jedes dritten Jahres, 
erstmalig am 31. März 2023, einen schriftli-
chen Tätigkeitsbericht. Das für Justiz zustän-
dige Ministerium leitet den Bericht dem 
Landtag zum Zwecke der Unterrichtung zu. 
Die oder der Beauftragte für den Opferschutz 
kann dem für Justiz zuständigen Ministerium 
daneben anlassbezogen weitere Berichte 
vorlegen, soweit dies aus ihrer oder seiner 
Sicht zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufga-
ben zweckmäßig ist. 

 

 § 4 
Bericht 

 
unverändert 

§ 5 
Inkrafttreten, Evaluation 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.  
 
(2) Dieses Gesetz ist fünf Jahre nach Inkraft-
treten zu evaluieren. Über das Ergebnis der 
Evaluation ist dem Landtag zu berichten. 

 

 § 5 
Inkrafttreten, Evaluation 

 
unverändert 
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A Bericht  
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz über die Beauftragte oder den Beauftragten 
für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen“, Drucksache 17/16383, wurde vom Ple-
num am 16. Februar 2022 einstimmig nach der 1. Lesung zur alleinigen Beratung an den 
Rechtsausschuss überwiesen. 
 
 
Mit dem Ziel eines niedrigschwelligen Angebots für Opfer von Straftaten zu schaffen, hat die 
nordrhein-westfälische Landesregierung im November 2017 das Amt einer oder eines unab-
hängigen Beauftragten für den Opferschutz des Landes Nordrhein-Westfalen eingerichtet.  
 
Das Amt wird bislang durch die Allgemeine Verfügung des Ministeriums der Justiz vom 15. No-
vember 2017 (4100 - III. 241 Sdb. Opferschutzbeauftragter) – Justizministerialblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen 2017, Seite 306 ff. – ausgestaltet.  
 
Der vorliegende Gesetzentwurf sorgt, so die Landesregierung, für die notwendige Verstetigung 
der Rolle des oder der Beauftragten für den Opferschutz und stärkt damit das Amt insgesamt.  
 
Dabei orientiere sich der Gesetzentwurf an der, in der Allgemeinen Verfügung des Ministeri-
ums der Justiz vorgesehenen und praktisch bewährten, Aufgabenwahrnehmung der bzw. des 
Beauftragten und gibt gleichzeitig allen Beteiligten Handlungssicherheit, indem er der oder 
dem Beauftragten die proaktive Aufgabenwahrnehmung in besonderen Lagen ausdrücklich 
zuweist, ohne die Handlungskompetenzen der primär zuständigen Behörden zu beschneiden.  
 
 
 
B Beratungsverfahren  
 

Am 29. März 2022 ist der Änderungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP 
(Drucksache 17/16918) eingegangen. 
 
Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 92. Sitzung am 30. März 2022  
(Ausschussprotokoll 17/1775) einmalig und abschließend beraten.  
 
 
 
C Abstimmung 
 
Der Änderungsantrag, Drucksache 17/16918, und der durch diesen geänderte Gesetzentwurf 
der Landesregierung, Drucksache 17/16383, wurden jeweils mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU, SPD, FDP, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD einstimmig angenommen.  
 
 
 
Dr. Werner Pfeil 
Vorsitzender  
 
 
 
 
 


